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Kenntnisnahme 

 

 

 

Anpassungen an der L1201 sind nicht zu erwarten, da die Erschließung über die Straße 

Im Holderbet erfolgt.  
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Kenntnisnahme 

 

 

 

Nach den vorliegenden artenschutzrechtlichen Untersuchungen und Gutachten können 

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für die relevanten Tierarten ausgeschlossen, 

bzw. treten durch geeigneten Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

nicht ein. 

Auf die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde auf Seite 6 dieser Zusammen-

stellung wird verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach den vorliegenden artenschutzrechtlichen Untersuchungen und Gutachten sind 

Ausnahmen oder Befreiungen von artenschutzrechtlichen Verbotsregelungen nicht er-

forderlich. 
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Der Abriss bestehender Gebäude sollte außerhalb der Brutzeit von Gebäudebrütern und 

der Aktivitätsphase von Fledermäusen erfolgen. Ein entsprechender Hinweis ist im Be-

bauungsplan bereits enthalten. 

 

Eine Festsetzung zu Maßnahmen gegen Vogelschlag sind im Textteil enthalten. 

 

Eine Festsetzung zur Insektenfreundlichen Beleuchtung ist im Textteil bereits enthalten. 

Diese wird so umformuliert, dass sie generell für nachtaktive Tiere gilt. 

 

 

 

Eine entsprechende Festsetzung kann ergänzt werden. 

 

 

Der Textteil enthält entsprechend der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung bereits 

eine entsprechende Festsetzung für Ersatzquartiere für Haussperrling und Mehlschwal-

ben. 

Ein Hinweis auf weitere Nisthilfe in Bäumen oder an Gebäuden kann ergänzt werden. 

 

Der Bebauungsplan enthält keine öffentlichen Flächen. Die Festsetzungen für Pflanzge-

bote gelten für private Flächen. 

 

Zur bestmöglichen gestalterischen Einpassung der Neubebauung in den Bestand sind 

Gebäude mit Satteldach vorgesehen. Einzelne Gebäudeteile sind mit Flachdach vorgese-

hen, die jedoch als Dachterrasse genutzt werden soll. Insofern wird eine Begrünung die-

ser Flachdachteile nicht vorgesehen. 
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Kenntnisnahme 

 

 

 

Verband Region Stuttgart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Zur Entlastung der öffentlichen Entwässerungseinrichtungen von anfallendem Regen-

wasser wird eine entsprechende Festsetzung zur Pufferung und gedrosselten Ableitung 

von Regenwasser für sinnvoll erachtet. Ein Hinweis zu Anlagen zur Regenwassernut-

zung kann ergänzt werden. 

 

 

 

 

 

Der Hinweis im Textteil zum Beantragen einer wasserrechtlichen Erlaubnis beim An-

treffen von Grundwasser kann entsprechend der Stellungnahme ergänzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Der Gutachter kommt in einer ergänzenden Untersuchung zu folgendem Ergebnis: 

Unter Berücksichtigung von geeigneten Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichs-

maßnahmen sind keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG für die Artengruppe 

Vögel durch die Umsetzung des Vorhabens zu erwarten. Erforderliche Maßnahmen 

wurden in Kapitel 3.3 der Artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung vom 21.02.2022 dar-

gestellt. Aufgrund der fehlenden Brutaktivität innerhalb des Plangebiets ist diesen Maß-

nahmen nichts hinzuzufügen. 

Die erforderlichen Maßnahmen sind Bestandteil des Bebauungsplanes. 
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Die Erhebung zum möglichen Vorkommen von Zauneidechsen ist in der Zwischenzeit 

abgeschlossen. Auf den ergänzenden Bericht „Artenschutzrechtliche Prüfung zu Repti-

lien“ des Büro roosplan vom 11.10.2022 wird verwiesen. Zauneidechsen wurde nicht 

nachgewiesen. Weitere Maßnahmen sind daher nicht erforderlich. 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Nach dem Artenschutzgutachten ist dies nicht erforderlich. Es kann jedoch ein entspre-

chender Hinweis ergänzt werden- 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Detaillierte Festsetzungen zu Baustoffen sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. 

Es kann ein entsprechender Hinweis ergänzt werden. 

 

 

 

 

 

 

Die ordnungsgemäße Trinkwasserinstallation ist Gegenstand der Bauausführung und 

nicht des Bebauungsplanes. Bei der Installation sind selbstverständlich, wie bei der ge-

samten Baumaßnahme, die geltenden gesetzlichen Regelungen und anerkannten Regeln 

der Technik zu beachten.  

Ein entsprechender Hinweis auf die Trinkwasserinstallation ist im Bebauungsplan be-

reits enthalten. 
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Die ordnungsgemäße Lagerung von Abfällen nach den geltenden fachgesetzlichen Re-

gelungen ist nicht Gegenstand von Festsetzungen des Bebauungsplanes.  
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Die Quellenangabe wird ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

In §22 Straßengesetz sind Anbaubeschränkungen und Behördliche Zulassungen entlang 

von Kreis- und Landesstraßen geregelt. Aufgrund der Lage des Planbereiches im Er-

schließungsbereich der Ortsdurchfahrt sind Anbaubeschränkungen nicht zu beachten.  

 

Das RP Stuttgart wurde beteiligt. Auf die Stellungnahme auf Seite 1 dieser Zusammen-

stellung wird verwiesen. 

 

 

 

Die Tiefgaragenausfahrt erfolgt über die Straße Im Holderbett. Eine Ausfahrt auf die 

Remstalstraße und die Alte Dorfstraße ist aufgrund des Verkehrsaufkommens auf der 

Remstalstraße und aufgrund der Lage am Kreisverkehrsplatz nicht vorgesehen. 

Zur Klarstellung kann in Ein- und Ausfahrtsverbot entlang der Remstalstr. und der Alte 

Dorfstr. festgesetzt werden. 

 

Die Tiefgaragenzufahrt ist am nordöstlichen Rand des Plangebietes vorgesehen. An die-

ser Stelle wird die Ausfahrtsicht durch die Bäume nicht beeinträchtigt. Zur Klarstellung 

wird die TG-Ausfahrt im zeichnerischen Teil nachrichtlich bezeichnet. 
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Die bestehenden Gehwege auf öffentlichen Flächen können beibehalten werden. 

Die Tiefgaragenzufahrt ist am nordöstlichen Rand des Plangebietes vorgesehen. An die-

ser Stelle wird die Ausfahrtsicht durch die Bäume nicht beeinträchtigt. Zur Klarstellung 

wird die TG-Ausfahrt im zeichnerischen Teil nachrichtlich bezeichnet. 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die bestehenden Hydranten in der Alte Dorfstraße und der Straße Im Holderbett 

sind die beschriebenen Abstände eingehalten. 

 

 

 

Ausreichender Löschwasserdruck ist gewährleistet. Dies ergibt sich aus Angaben der 

Gemeinde. 
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Die Zufahrt zum Planbereich für Feuerwehrfahrzeuge zum Vorhabengrundstück ist über 

die Remstalstraße, die Alte Dorfstraße und die Straße Im Holderbett gewährleistet. Für 

den Brandfall wird eine Ausnahme vom vorgeschlagenen Ein-/Ausfahrtsverbot für sinn-

voll erachtet.  Flächen, Zugänge und eventuell notwendige Zufahrten für die Feuerwehr 

auf der Baufläche sind im Zuge des Bauantrages nachzuweisen.   

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Flächen für die Bereitstellung von Müllbehältern am Abfuhrtag sind auf dem Baugrund-

stück vorzusehen. Die Festlegung dieser Flächen ist Gegenstand der Objektplanung.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Ein entsprechendes Baugrundgutachten beschreibt die Gegebenheiten des Untergrundes 

bezogen auf den Planbereich im Detail. Es liegen keine Erkenntnisse vor, die einer Be-

bauung widersprechen. 

Auf das Gutachten wird im Textteil verwiesen. 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Die bestehenden Leitungen (Gasleitungen) befinden sich in den angrenzenden öffentli-

chen Straßenflächen und werden durch die Planung nicht berührt. Mögliche neue Haus-

anschlüsse sind durch den Bauherrn mit den Stadtwerken abzustimmen. 
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Die bestehenden Leitungen befinden sich in den angrenzenden öffentlichen Straßenflä-

chen und werden durch die Planung nicht berührt. Mögliche neue Hausanschlüsse sind 

durch den Bauherrn mit den Stadtwerken abzustimmen. 
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Private Stellungnahme 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Das Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz (siehe Seite 6 dieser Zusammenstellung) fordert 

in seiner Stellungnahme die Erstellung von Regenwasserrückhalteanlagen und gedrosselter Ablei-

tung. Dadurch können Überlastungen der öffentlichen Entwässerungskanäle im Regenfall gemin-

dert werden. Diese Art der Regenwassersammlung und gedrosselten Ableitung geht jedoch von 

gedrosselt leerlaufenden Rückhalteanlagen aus, damit Rückhaltevolumen für nachfolgende Re-

genfälle zur Verfügung steht. Dieses Volumen kann also nicht zum Gebrauch in Haus oder Garten 

genutzt werden. Gesondertes Brauchwasservolumen kann jedoch durch Vergrößerung der Anla-

gen bereitgestellt werden. Jedoch kann im Bebauungsplan die tatsächliche Nutzung für Haus oder 

Garten nicht festgesetzt werden, sondern lediglich die Erstellung solch einer Anlage. Daher wird 

eine entsprechende Empfehlung für zusätzliches Brauchwasservolumen im Textteil vorgeschla-

gen.  

 

Private Stellungnahme: 
 

 

Das mittlere Gebäude soll an der Nordseite freigestellt werden. Daher entsteht hier keine Auffül-

lung, sondern eine Abgrabung. An der Südseite ist dem natürlichen Gelände folgend die künftige 

Höhenlage etwas unterhalb der Bezugshöhe geplant. Die entspricht etwa dem Bestandsgelände. 

Die geplanten Höhen sind aus den beiden Abbildungen auf der nachfolgenden Seite, rechtes er-

sichtlich. Auf dem Vorhabengrundstück ist mit Stützmaßnahmen bzw. Abböschungen aufgrund 

der beschriebenen Abgrabung zu rechnen. Darüber hinaus ist östlich des mittleren Gebäudes ein 

Höhenversatz der Tiefgarage zu überwinden. Zur Minderung der Auswirkungen für Höhenver-

sätze sind Stützmauern durch die Festsetzung örtlicher Bauvorschrift auf max. 1m begrenzt. Das 

Bestandsgelände entlang der Grundstücksgrenze soll erhalten werden. Bei punktuell zu erwarten-

den Geländeanpassungen entlang der Grundstücksgrenzen gilt ebenfalls eine maximale Höhe von 

Stützmauern von 1,0m. 

 

Die geplante TG-Zufahrt wird entsprechend der aktuellen Planung unter Berücksichtigung eines 

erfolgten Grundstücksausgleichs dargestellt.  

 

Nicht die gesamte Grundstücksfläche soll mit der geplanten Tiefgarage unterbaut werden. Es ste-

hen Flächen zur Verfügung auf denen die Baumpflanzungen mit Erdschluss möglich sind. Eine 

verbindliche Vorgabe des Erdschlusses ist aus planerischer Sicht nicht zwingend erforderlich, da 

technische Maßnahmen (z.B. Höhere Erdschicht der Tiefgarage oder punktuelle Erhöhung) auch 

Baumpflanzungen ohne Erdschluss auf Tiefgaragen ermöglichen.  
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Südansicht von Haus 3 (mittleres Gebäude):  

  

 
 

Nordansicht von Haus 3 (mittleres Gebäude): 
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Folgende Träger öffentlicher Belange haben eine Stellung-
nahme abgegeben, jedoch keine Anregungen oder Bedenken 
vorgetragen: 

- Gemeinde Baltmannsweiler 
- Stadt Weinstadt 
- Zweckverband Landeswasserversorgung 
- NetzeBW 
 

Folgende Träger öffentlicher Belange wurden am Verfahren be-
teiligt, haben jedoch keine Stellungnahme abgegeben: 

- Stadt Esslingen 
- Gemeinde Kernen 
- Vodafone BW GmbH 

 

  

 


